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Grundstein des kontradiktorischen Verfahrens:

«Staatsanwalt und Verteidiger sind in gleicher Weise berufen, der 

Wahrheitsforschung zu dienen, aber nicht unmittelbar, sondern mittelbar, d.h. 

dadurch, dass jeder von ihnen seinen Parteistandpunkt vertritt, soll die Wahrheit 

kund werden.»

(Franz von Liszt, Über die Stellung der Verteidigung in Strafsachen, Deutsche Juristenzeitung, Jahrgang 6, Berlin, 1901)

Dr. iur. Lukas Bürge, Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Strafrecht, LL.M. et dipl. publ.

Anwaltskanzlei Bürge & Janggen, Bern
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➢ Rückzugsfiktion im Siegelungsrecht

➢ Ausbau der polizeilichen Kompetenzen bei Blut- und Urinabnahmen

➢ Weniger strenge Voraussetzungen für die DNA-Profilerstellung

➢ Obligatorische Einvernahmen bei unbedingten Freiheitsstrafen

2. Erfolge der Strafverfolgungsbehörden

Dr. iur. Lukas Bürge, Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Strafrecht, LL.M. et dipl. publ.

Anwaltskanzlei Bürge & Janggen, Bern



Lukas Bürge, Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Strafrecht, LL.M., lic. iur. et. dipl. publ.

Anwaltskanzlei Bürge & Janggen, Bern 8

«Da es sich um eine nicht vorhersehbare Anpassung der 

Rechtsprechung handelt, muss das Zwangsmassnahmengericht neu 

über die Haftentlassung befinden. Namentlich stellt sich die Frage, ob 

es gleich entschieden hätte, wenn es darum gewusst hätte, dass sein 

Entscheid ohne Anfechtungsmöglichkeit sofort rechtskräftig werden 

würde.»

Medienmitteilung des Bundesgerichts vom 10.01.2023

3. Niederlagen der Strafverfolgungsbehörden
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➢ Beschneidung der Teilnahmerechte

➢ Verankerung des Beschwerderechts

der Staatsanwaltschaft gegen  Entscheide des ZMG

➢ Verwertbarkeit der Beweise

bei teilnahmsloser Beweiserhebung

trotz notwendiger Verteidigung

(lediglich Gültigkeitsvorschrift)
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➢ Einvernahmeprotokolle bei Aufzeichnung der Einvernahme (Art. 78a nStPO)

➢ Sicherheitsleistung bei Ehrverletzungsdelikten (Art. 303a nStPO)

➢ Neuerung in selbständigen nachträglichen Verfahren nach Art. 363 ff. StPO 

(Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 nStPO)

➢ Stärkung der Parteistellung der Privatklägerschaft:

▪ Zeitpunkt der Substantiierung und Begründung der Zivilklage (Art. 123 Abs. 2 nStPO)

▪ Entscheid über die Zivilklage (Art. 126 Abs. 2 Bst. a und abis nStPO)

▪ Unentgeltliche Rechtspflege (Art. 136 Abs. 1, 2 Bst. c und 3 nStPO)

4. Neue Bestimmungen – Nebenpunkte?

Dr. iur. Lukas Bürge, Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Strafrecht, LL.M. et dipl. publ.

Anwaltskanzlei Bürge & Janggen, Bern
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Die Chancen im Strafrecht sind ausgeglichen:

Mal gewinnt die Verteidigung,

mal verliert die Strafverfolgungsbehörde!
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. iur. Lukas Bürge, Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Strafrecht, LL.M. et dipl. publ.

Anwaltskanzlei Bürge & Janggen, Bern
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